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Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird wirksam 
Nachstehender Plan ist vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf am 13.07.2017 als Flächennutzungsplanänderung beschlossen worden: 

Flächennutzungsplanänderung Nr. 171 
Südwestlich Witzelstraße 




Gebiet zwischen der Straße Auf’m Hennekamp, 
der Witzelstraße, der Johannes-Weyer-Straße 
sowie der Bebauung entlang der Himmelgeister 
Straße 

 

 

(Stadtbezirk  3)

Bezirksregierung Düsseldorf 
Düsseldorf, 20.09.2017 
35.02.01.01-01D-171-1124 

Gemäß § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) 
genehmige ich die vom Rat der Landeshauptstadt 
Düsseldorf am 13.07.2017 beschlossene 171. 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Die im Folgenden aufgeführten Nebenbestimmun
gen sind zu beachten: 
–	 Die im Plankopf angegebene Rechtsgrundlage 
zum Baugesetzbuch ist zu aktualisieren. 

–	 In der Legende ist textlich zu vermerken, dass 
das Plangebiet innerhalb eines (Hochwasser)
Risikogebietes liegt. 

Im Auftrag 
gez. Harald Ki rs ten

Die v.g. Nebenbestimmungen wurden zwischen
zeitlich erfüllt. 

Bekanntmachungs
anordnung
Vorstehende Genehmigung der Bezirksregierung 
vom 20.09.2017 wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I 
S. 2808) öffentlich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die v. g. Ände
rung des Flächennutzungsplanes wirksam. 

Die Flächennutzungsplanänderung mit ihrer 
Begründung einschließlich der zusammenfassen
den Erklärung nach § 6 Abs. 5 BauGB liegt vom 
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntma
chung ab während der Dienststunden beim Ver
messungs- und Katasteramt, Brinckmannstraße 
5, Erdgeschoss, Zimmer 0001, zur Einsicht aus. 

Soweit in dieser Flächennutzungsplanänderung 
Bezug genommen wird auf technische Regelwer
ke - VDI-Richtlinien, DIN-Vorschriften sowie Richtli
nien anderer Art -, so werden diese zu jeder
manns Einsicht bei der v.g. auslegenden Stelle 
bereitgehalten. 

Dienststunden sind montags, mittwochs und frei
tags von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr sowie dienstags 
und donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Es wird auf folgendes hingewiesen: 

1. Unbeachtlich werden gem. § 215 BauGB 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichne
ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor
schriften über das Verhältnis des Bebau
ungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Flächennutzungsplanän
derung schriftlich gegenüber der Landes
hauptstadt Düsseldorf, Stadtplanungsamt, 
Brinckmannstraße 5, 40225 Düsseldorf unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor
schriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann beim Zustandekom
men eines Flächennutzungsplanes nach 
Ablauf eines Jahres seit seiner Verkündung 
(öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr gel
tend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) der Flächennutzungsplan ist nicht ord
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbe
schluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt (§ 7 Abs. 6 der GO 
NRW). 

Düsseldorf, 2. Oktober 2017 
61/12-FNP 171 

Thomas Geise l  
Oberbürgermeister 




